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Programm für barrierefreies Wohnen durch 

Nachrüstung von Aufzügen 

Einreicher: 

Fraktion Potsdam sozial gerecht 
Datum 

25.03.2024 
 
geplante 
Sitzungstermine 

Gremium Zuständigkeit 

10.04.2024 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt 
Potsdam Entscheidung 

23.04.2024 Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und 
Inklusion Vorberatung 

23.04.2024 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und 
Entwicklung des ländlichen Raumes Vorberatung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, sich beim Bund und beim Land für eine verstärkte 
Förderung der Nachrüstung von Aufzügen in mehrgeschossigen Wohngebäuden 
einzusetzen. Ziel ist es dabei, insbesondere in den Wohngebieten des komplexen 
Wohnungsbaus den Anteil barrierefreier Wohnungen deutlich zu erhöhen. 
Die Stadtverordnetenversammlung ist im Dezember 2024 über den Stand der Bemühungen 
zu informieren. 
 
Begründung: 
 
 
 
Anlagen: 

1 Stellungnahme der Verwaltung öffentlich 
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Landeshauptstadt Potsdam 
Geschäftsbereich 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am: 
Titel des Antrages: 

Drucksache Nr.: TOP: 

Stellungnahme der Verwaltung 
1. Rechtliche Einschätzung

2. Berücksichtigung im Haushaltsplan

3. Zeitliche Umsetzbarkeit

4. Inhaltliche Einordnung

Datum/Unterschrift 
Oberbürgermeister / Geschäftsbereichsleitende/r 50
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